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Bekanntmachung iiber die Aufforde-

rung zur Einreichung von Wahlvorschla-

gen fiir die Wahl des Stadtrats und der
Oberbiirgermeisterin oder des Ober- 33
biirgermeisters in der Stadt Erlangen

am 08. Marz 2026

1. Durchzufiihrende Wahl:

Am Sonntag, dem 08. Marz 2026, findet die Wahl von 50
Stadtratsmitgliedern und der Oberbiirgermeisterin oder
des Oberbiirgermeisters statt.

2. Wahlvorschlagstrager

Wahlvorschlage diirfen nur von Parteien und von Wahler-
gruppen (Wahlvorschlagstragern) eingereicht werden. Der
Begriff der politischen Partei richtet sich nach dem Gesetz
Uber die politischen Parteien (Parteiengesetz). Wahler-
gruppen sind alle sonstigen Vereinigungen oder Gruppen
natirlicher Personen, deren Ziel es ist, sich an Stadtrats-
wahlen zu beteiligen. Parteien und Wahlergruppen, die
verboten sind, kdnnen keine Wahlvorschlage einreichen.

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschldagen
31 Die Wahlvorschlagstrager werden zur Einreichung von Wahl-

vorschldagen aufgefordert. Die Wahlvorschlage kdnnen ab

Erlass dieser Bekanntmachung, jedoch spatestens am

Donnerstag, dem 08. Januar 2026 (59. Tag vor dem Wahl- 4.2

tag), 18 Uhr, dem Wahlleiter zugesandt oder wahrend der

allgemeinen Dienststunden

im Rathaus, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen, 1. OG, Zim- 5.
mer Nr. 114, Uibergeben werden.

Jeder Wahlvorschlagstrager darf nur einen Wahlvorschlag 5.1
einreichen.

3.2 Werden mehrere giiltige Wahlvorschlage eingereicht, fin-
det die Wahl

a) des Stadtrats nach den Grundsatzen der Verhaltnis-
wahl,

b) der Oberbiirgermeisterin oder des Oberbiirgermeis-
ters nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl mit Bin-
dung an die sich bewerbenden Personen

statt.

Wird kein oder nur ein giiltiger Wahlvorschlag eingereicht,
findet die Wahl

a) des Stadtrats nach den Grundsatzen der Mehrheits-
wahl,

b) der Oberbiirgermeisterin oder des Oberbiirgermeis-
ters nach den Grundsatzen der Mehrheitswahl ohne
Bindung an sich bewerbende Personen

statt.

Wahlbarkeit zum Stadtratsmitglied

Fir das Amt eines Stadtratsmitglieds ist jede Person wahl-
bar, die am Wahltag

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgeset-
zes oder Staatsangehdrige der librigen Mitgliedstaaten
der Europaischen Union ist;

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;

c) seit mindestens drei Monaten in der Stadt Erlangen
eine Wohnung hat, die nicht ihre Hauptwohnung sein
muss, oder ohne eine Wohnung zu haben sich in der
Stadt Erlangen gewdhnlich aufhalt. Wer die Wahlbar-
keit infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb ei-
nes Jahres seit dem Wegzug in die Stadt Erlangen zu-
rickkehrt, ist mit dem Zuzug wieder wahlbar.

Von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die
nach Art. 21 Abs. 2 GLKrWG nicht wahlbar ist.

Wahlbarkeit zur Oberbiirgermeisterin oder zum Ober-
biirgermeister

Fir das Amt der Oberbiirgermeisterin oder des Oberbiir-
germeisters ist jede Person wahlbar, die am Wahltag

a) Deutsche im Sinn des Art. 116 Abs. 1 des Grundgeset-
zes ist;

b) das 18. Lebensjahr vollendet hat;
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c) wenn sie sich fiir die Wahl zur ehrenamtlichen Ober-
biirgermeisterin oder zum ehrenamtlichen Oberbiir-
germeister bewirbt, seit mindestens drei Monaten in
der Stadt Erlangen eine Wohnung hat, die nicht ihre
Hauptwohnung sein muss, oder ohne eine Wohnung zu
haben sich in der Stadt Erlangen gewdhnlich aufhalt.
Wer die Wahlbarkeit infolge Wegzugs verloren hat, je-
doch innerhalb eines Jahres seit dem Wegzug in die
Stadt Erlangen zurtickkehrt, ist mit dem Zuzug wieder
wahlbar. Fir die Wahl zur Oberblrgermeisterin oder
zum Oberbiirgermeister kann auch eine Person ge-
wahlt werden, die weder eine Wohnung noch ihren ge-
wohnlichen Aufenthalt in der Stadt Erlangen hat.

Von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist eine Person, die
nach Art. 39 Abs. 2 GLKrWG nicht wahlbar ist.

Aufstellungsversammlungen

Alle sich bewerbenden Personen werden von einer Partei
oder einer Wahlergruppe in einer Versammlung aufge-
stellt, die zu diesem Zweck fir den gesamten Wahlkreis
einzuberufen ist.

Diese Aufstellungsversammlung ist

a) eine Versammlung der Anhénger einer Partei oder
Wahlergruppe,

b) eine besondere Versammlungvon Delegierten, die von
Mitgliedern einer Partei oder Wahlergruppe fiir die be-
vorstehende Aufstellung sich bewerbender Personen
gewahlt wurden, oder

c) eine allgemeine Delegiertenversammlung, die nach
der Satzung einer Partei oder einer Wahlergruppe all-
gemein flir bevorstehende Wahlen bestellt wurde.

Die Mehrheit der Mitglieder einer allgemeinen Delegier-
tenversammlung darf nicht friiher als zwei Jahre vor dem
Monat, in dem der Wahltag liegt, von den Mitgliedern einer
Partei oder einer Wahlergruppe gewahlt worden sein, die
im Zeitpunkt der Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahl-
berechtigt waren.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aufstellungsver-
sammlung missen im Zeitpunkt ihres Zusammentritts im
Wahlkreis wahlberechtigt sein. Die Aufstellungsversamm-
lung darf nicht friiher als 15 Monate vor dem Monat statt-
finden, in dem der Wahltag liegt.

Die sich bewerbenden Personen werden in geheimer Ab-
stimmung gewahlt. Jede an der Aufstellungsversammlung
teilnahmeberechtigte und anwesende Person ist hierbei
vorschlagsberechtigt. Den sich fiir die Aufstellung bewer-
benden Personen ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr
Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzu-
stellen.

Ersatzleute, die fiir den Fall des Ausscheidens einer sich
bewerbenden Person in den Wahlvorschlag nachriicken,
sind in gleicher Weise wie sich bewerbende Personen auf-
zustellen.

Mehrere Wahlvorschlagstrager konnen gemeinsame Wahl-
vorschlage einreichen. Gemeinsame Wahlvorschlage sind
in einer gemeinsamen Versammlung aufzustellen (bei der
Blirgermeisterwahl siehe auch Nr. 6.5). Die Einzelheiten
vereinbaren die Wahlvorschlagstrager.
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Bei Stadtratswahlen kann die Versammlung beschlieRen,
dass sich bewerbende Personen zweimal oder dreimal auf
dem Stimmzettel aufgefiihrt werden sollen.

Besonderheiten bei der Blirgermeisterwahl:

Soll eine Person von mehreren Wahlvorschlagstrdagern als
sich gemeinsam bewerbende Person aufgestellt werden,
sind folgende Verfahrensarten moglich:

Die sich bewerbende Person wird in einer gemeinsamen
Aufstellungsversammlung der Parteien und der Wahler-
gruppen aufgestellt, die einen gemeinsamen Wahlvor-
schlag einreichen.

Die Parteien und die Wahlergruppen stellen eine sich be-
werbende Person in getrennten Versammlungen auf und
reichen getrennte Wahlvorschlage ein. Eine von mehreren
Versammlungen aufgestellte Person muss gegeniiber dem
Wabhlleiter schriftlich erklaren, ob sie als sich gemeinsam
bewerbende Person auftreten will oder, falls diese Mog-
lichkeit beschlossen wurde, ob sie sich nicht auf allen
Wahlvorschlagen bewerben will.

Niederschriften iiber die Versammlung

Uber die Aufstellungsversammlung ist eine Niederschrift
zu fertigen. Aus der Niederschrift muss ersichtlich sein:

a) Die ordnungsgemafRe Ladung zur Aufstellungsver-
sammlung,

b) Ortund Zeit der Aufstellungsversammlung,
c) die Zahl der teilnehmenden Personen,

d) beieinerallgemeinen Delegiertenversammlung die Er-
kldrung, dass die Mehrheit der Delegierten nicht friiher
als zwei Jahre vor dem Monat, in dem der Wahltag
liegt, von den Mitgliedern einer Partei oder einer Wah-
lergruppe gewahlt worden ist, die im Zeitpunkt der
Wahl der Delegierten im Wahlkreis wahlberechtigt wa-
ren,

e) derVerlauf der Aufstellungsversammlung,

f) das Wahlverfahren, nach dem die sich bewerbenden
Personen gewdhlt wurden,

g) die Ergebnisse der Wahl der sich bewerbenden Perso-
nen, ihre Reihenfolge und ihre etwaige mehrfache Auf-
fihrung,

h) auf welche Weise ausgeschiedene sich bewerbende
Personen ersetzt werden, sofern die Aufstellungsver-
sammlung Ersatzleute aufgestellt hat.

Die Niederschrift ist von der die Aufstellungsversammlung
leitenden Person und zwei Wahlberechtigten, die an der
Versammlung teilgenommen haben, zu unterschreiben.
Jede wahlberechtigte Person darf nur eine Niederschrift
unterzeichnen. Auch sich bewerbende Personen diirfen
die Niederschrift unterzeichnen, wenn sie an der Ver-
sammlung teilgenommen haben.

Der Niederschrift muss eine Anwesenheitsliste beigefligt
sein, in die sich diejenigen Wahlberechtigten mit Namen,
Anschrift und Unterschrift eingetragen haben, die an der
Versammlung teilgenommen haben.

Die Niederschrift mit der Anwesenheitsliste ist dem Wahl-
vorschlag beizulegen.

Seite 2


http://www.erlangen.de/das

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Inhalt der Wahlvorschlage

Bei Stadtratswahlen darf jeder Wahlvorschlag hochstens
so viele sich bewerbende Personen enthalten, wie Stadt-
ratsmitglieder zu wahlen sind.

In Erlangen darf daher ein Wahlvorschlag hochstens 50
sich bewerbende Personen enthalten. Wenn sich bewer-
bende Personen im Wahlvorschlag mehrfach aufgefiihrt
werden, verringert sich die Zahl der sich bewerbenden Per-
sonen entsprechend.

Sich bewerbende Personen diirfen bei Wahlen fiir ein
gleichartiges Amt, die am selben Tag stattfinden, nur in ei-
nem Wahlkreis aufgestellt werden. Sie diirfen bei einer
Wahl nur in einem Wahlvorschlag benannt werden. Bei
Biirgermeisterwahlen darf jeder Wahlvorschlag nur eine
sich bewerbende Person enthalten.

Jeder Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder der
Wahlergruppe als Kennwort tragen. Gemeinsame Wahl-
vorschldage miissen die Namen samtlicher daran beteilig-
ter Parteien oder Wahlergruppen tragen. Kurzbezeichnun-
gen, bei denen der Name der Partei oder der Wahlergruppe
nur durch eine Buchstabenfolge oder in anderer Weise
ausgedriickt wird, reichen als Kennwort aus. Dem Kenn-
wort ist eine weitere Bezeichnung beizufiigen, wenn das
zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvorschlage erfor-
derlich ist.

Wird ein Wahlvorschlag ohne Kennwort eingereicht, gilt
der Name des Wahlvorschlagstragers als Kennwort, bei ei-
nem gemeinsamen Wahlvorschlag gelten die Namen samt-
licher daran beteiligter Parteien oder Wahlergruppen in
der im Wahlvorschlag genannten Reihenfolge als Kenn-
wort. Enthalten gemeinsame, aber getrennt eingereichte
Wabhlvorschlage zur Blirgermeisterwahl kein oder kein ge-
meinsames Kennwort, gelten die Kennworte der Wahlvor-
schldge in alphabetischer Reihenfolge als gemeinsames
Kennwort.

Organisierte Wahlergruppen haben einen Nachweis Ulber
die Organisation vorzulegen, wenn sie als organisiert be-
handelt werden sollen.

Jeder Wahlvorschlag soll eine beauftragte Person und ihre
Stellvertretung bezeichnen, die in der Stadt Erlangen
wahlberechtigt sein miissen. Fehlt diese Bezeichnung, gilt
die erste unterzeichnende Person als beauftragte Person,
die zweite als ihre Stellvertretung. Die beauftragte Person
ist berechtigt, verbindliche Erklarungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Im Zweifelsfall
gilt die Erklérung der beauftragten Person.

Jeder Wahlvorschlag muss die Angabe samtlicher sich be-
werbender Personen in erkennbarer Reihenfolge entspre-
chend der Aufstellung in der Niederschrift Giber die Aufstel-
lungsversammlung nach Familienname, Vorname, Tag der
Geburt, Geschlecht, Beruf oder Stand und Anschrift enthal-
ten.

Angegeben werden kénnen

a) Geburtsnamen, falls sich die Namensfiihrung inner-
halb von 2 Jahren vor dem Wahltag gedndert hat,

b) kommunale Ehrendmter und im Grundgesetz und in
der Verfassung vorgesehene Amter, falls diese in den
Stimmzettel aufgenommen werden sollen. Es sind dies
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insbesondere: Ehrenamtliche erste, zweite oder dritte
Blirgermeisterin, ehrenamtlicher erster, zweiter oder
dritter Biirgermeister, Stadtratsmitglied, stellvertre-
tende Landratin, stellvertretender Landrat, Kreisratin,
Kreisrat, Bezirkstagsprasidentin, Bezirkstagsprasi-
dent, stellvertretende Bezirkstagsprdsidentin, stellver-
tretender Bezirkstagsprasident, Bezirksratin, Bezirks-
rat, Mitglied des Europdischen Parlaments, des Bun-
destags, des Landtags.

Dreifach aufzufiihrende sich bewerbende Personen er-
scheinen auf dem Stimmzettel vor den zweifach aufzufiih-
renden und diese vor den Ubrigen sich bewerbenden Per-
sonen.

Die sich bewerbende Person muss erklaren, dass sie der
Aufnahme ihres Namens in den Wahlvorschlag zustimmt
und dass sie bei Wahlen fiir ein gleichartiges Amt, die am
selben Tag stattfinden, nur in einem Wahlkreis aufgestellt
wird. Wird eine mehrfache Aufstellung festgestellt, hat die
sich bewerbende Person dem Wahlleiter nach Aufforde-
rung mitzuteilen, welche Bewerbung gelten soll. Unter-
lasst sie diese Mitteilung oder widersprechen sich die Mit-
teilungen, sind die Bewerbungen fiir ungiiltig zu erklaren.

Die sich bewerbende Person muss aulRerdem erklaren,
dass sie nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen ist.

Ein Wahlvorschlag zur Wahl einer Oberbiirgermeisterin o-
der eines Oberbiirgermeisters muss ferner, wenn die sich
bewerbende Person im Wahlkreis weder eine Wohnung
noch ihren gewohnlichen Aufenthalt hat, eine Bescheini-
gung der Gemeinde, in der die sich bewerbende Person
ihre Wohnung, die nicht ihre Hauptwohnung sein muss, o-
der ohne eine Wohnung zu haben ihren gewdhnlichen Auf-
enthalt hat, tiber ihre Wahlbarkeit enthalten.

Das Gleiche gilt fiir Ersatzleute.

Ein Wahlvorschlag zur Wahl des Stadtrats oder der Ober-
birgermeisterin oder des Oberbilirgermeisters muss,
wenn sich die Person nicht in der Gemeinde bewerben
will, in der sie ihre alleinige Wohnung oder ihre Hauptwoh-
nung hat, eine Bescheinigung dieser Gemeinde, bei Perso-
nen ohne Wohnung der letzten Wohnsitzgemeinde, ent-
halten, dass sie nicht von der Wahlbarkeit ausgeschlossen
ist. Die Gemeinde darf diese Bescheinigung nur einmal
ausstellen.

Das Gleiche gilt flir Ersatzleute.
Unterzeichnung der Wahlvorschlage

Jeder Wahlvorschlag muss von zehn Wahlberechtigten un-
terschrieben sein, die am 19. Januar 2026 (48. Tag vor dem
Wahltag) wahlberechtigt sind. Die Unterzeichnung durch
sich bewerbende Personen oder Ersatzleute eines Wahl-
vorschlags ist unzuldssig. Die Unterschriften auf dem
Wahlvorschlag missen eigenhandig geleistet werden. Die
Unterzeichnenden miissen Familienname, Vorname und
Anschrift angeben und in der Stadt Erlangen wahlberech-
tigt sein. Jeder Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Die Zuriickziehung einzelner Unter-
schriften, der Verlust des Wahlrechts oder der Tod eines
Unterzeichnenden des Wahlvorschlags beriihrt die Giiltig-
keit des Wahlvorschlags nicht.
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Unterstiitzungslisten fiir Wahlvorschlage

Wahlvorschlage von neuen Wahlvorschlagstragern miis-
sen nicht nur von zehn Wahlberechtigten unterschrieben
werden,

sondern zusatzlich von mindestens 385 Wahlberechtigten
durch Unterschriftin Listen, die bei der Stadt Erlangen auf-
liegen, unterstiitzt werden. Neue Wahlvorschlagstrager
sind Parteien und Wahlergruppen, die im Stadtrat seit des-
sen letzter Wahl nicht auf Grund eines eigenen Wahlvor-
schlags ununterbrochen bis zum 90. Tag vor dem Wahltag
vertreten waren; sie benétigen allerdings dann keine zu-
satzlichen Unterstiitzungsunterschriften, wenn sie bei der
letzten Landtagswahl oder bei der letzten Europawahl
mindestens fiinf v.H. der im Land insgesamt abgegebenen
gliltigen Stimmen oder bei der letzten Bundestagswahl
mindestens flinf v.H. der im Land abgegebenen giiltigen
Zweitstimmen erhalten haben. MaRgeblich sind die vom
Landeswahlleiter friiher als drei Monate vor dem Wahltag
bekannt gemachten Ergebnisse.

Ein gemeinsamer Wahlvorschlag bedarf keiner zusatzli-
chen Unterstiitzungsunterschriften, wenn dessen Wahl-
vorschlagstrager in ihrer Gesamtheit im Stadtrat seit des-
sen letzter Wahl auf Grund des gleichen gemeinsamen
Wabhlvorschlags bis zum 90. Tag vor dem Wahltag vertreten
waren oder wenn mindestens einer der beteiligten Wahl-
vorschlagstrager keine zusatzlichen Unterstiitzungsunter-
schriften benotigt.

In die Unterstiitzungsliste diirfen sich nicht eintragen:

a) die in einem Wahlvorschlag aufgefiihrten sich bewer-
benden Personen und Ersatzleute,

b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere Unterstiit-
zungsliste eingetragen haben,

c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeich-
net haben.

Wahrend der Eintragungszeiten ist in dem Gebaude, in
dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittel-
bar vor dem Zugang zu dem Gebdude jede Behinderung o-
der erhebliche Belastigung der sich Eintragenden verbo-
ten.

Die Zuriicknahme giiltiger Unterschriften ist wirkungslos.

Die Einzelheiten Uber die Eintragungsfristen, die Eintra-
gungsraume, die Offnungszeiten und die Ausstellung von
Eintragungsscheinen an kranke Personen oder Menschen
mit kérperlicher Behinderung werden von der Stadt Erlan-
gen gesondert bekannt gemacht.

Zuriicknahme von Wahlvorschldagen

Die Zuriicknahme der Wahlvorschlage im Ganzen ist nur
bis zum 08. Januar 2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr,
zul3ssig. Uber die Zuriicknahme von Wahlvorschlagen im
Ganzen beschlieflen die Wahlvorschlagstrager in gleicher
Weise wie liber die Aufstellung der Wahlvorschlage. Die be-
auftragte Person kann durch die Aufstellungsversamm-
lung verpflichtet werden, unter bestimmten Voraussetzun-
gen den Wahlvorschlag zuriickzunehmen.

Erlangen, den 26.11.2025

Thomas Ternes
BerufsmaRiger Stadtrat
Wahlleiter
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Bekanntmachung iiber die Eintragungs-
moglichkeiten in Unterstiitzungslisten
Fiir die Wahl der Oberbiirgermeisterin
oder des Oberbiirgermeisters und des
Stadtrats am 08. Marz 2026

1.

3.

Falls Wahlvorschlage zusétzliche Unterstiitzungsunterschrif-
ten bendtigen, kénnen sich die Wahlberechtigten ab dem Tag
nach der Einreichung des Wahlvorschlags, jedoch spétestens
bis Montag, 19. Januar 2026, 12:00 Uhr (48. Tag vor dem Wahl-
tag), mit Familienname, Vorname und Anschrift in eine Unter-
stlitzungsliste eintragen.

Die Eintragungsmoglichkeit besteht barrierefrei im Rathaus,
Rathausplatz 1, im Birgerservice, 91052 Erlangen zu folgen-
den Offnungszeiten:

Montag, Dienstag und Donnerstag 08:00 - 18:00 Uhr

Mittwoch 08:00 - 12:00 Uhr

Freitag 08:00 - 12:00 Uhr

Zusitzliche Offnungszeiten nach § 36 GLKrWO

Donnerstag, 15. Januar 2026 18:00 - 20:00 Uhr

Samstag, 17. Januar 2026 10:00 - 12:00 Uhr

Die Unterschrift muss eigenhadndig geleistet werden. Wer
glaubhaft macht, wegen Krankheit oder kérperlicher Behin-
derung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten
in der Lage zu sein, einen Eintragungsraum aufzusuchen, er-
halt auf Antrag einen Eintragungsschein. Auf dem Eintra-
gungsschein ist an Eides statt zu versichern, dass diese Vo-
raussetzungen fiir die Erteilung vorliegen. Die Eintragung
kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass die wahl-
berechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unter-
stlitzung eines bestimmten Wahlvorschlags erklart und eine
Hilfsperson beauftragt, die Eintragung im Eintragungsraum
fiir sie vorzunehmen. Der Eintragungsschein ist bei der Eintra-
gung abzugeben. Eintragungsscheine kdnnen schriftlich oder
miindlich (nicht telefonisch) bei der Stadt Erlangen beantragt
werden. Die Eintragung kann nicht brieflich erklart werden.

Personen, die sich eintragen wollen, missen ihren Personal-
ausweis, auslandische Unionsblrgerinnen/ Unionsbiirger ih-
ren Identitatsausweis oder ihren Reisepass vorlegen.

Erlangen, den 26.11.2025

Thomas Ternes
BerufsmaRiger Stadtrat
Wabhlleiter

Seite 4


http://www.erlangen.de/das

Herausgeber

Stadt Erlangen

Blirgermeister- und Presseamt

Zentrale Presse- und Offentlichkeitsarbeit
Rathausplatz 1

91052 Erlangen

Redaktion
Dr. Christofer Zwanzig (verantwortlich)
Franziska Binder

Auflage
260 Stick

Diese Publikation ist auf 100 % Recyclingpapier
gedruckt.

Erscheinungsweise: 14-tdgig
Gedruckt erhaltlich:

Rathaus (Infotresen),

Volkshochschule (FriedrichstraBe 19),
Stadtbibliothek (Marktplatz 1),
Sparkasse Hauptfiliale
(Hugenottenplatz 5),
Tourist-Information (GoethestraRe 21a)

AuRRerdem kann das Amtsblatt als Newsletter
abonniert werden:
www.erlangen.de/newsletter

Aktuelle und vergangene Ausgaben finden Sie
zudem im Internet:
www.erlangen.de/das

Redaktionsschluss fiir Ausgabe 26/2025
Donnerstag, 11. Dezember 2025, 11:00 Uhr

Seite 5


http://www.erlangen.de/das

	Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Stadtrats und der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters in der Stadt Erlangen am 08. März 2026
	Bekanntmachung über die Eintragungsmöglichkeiten in Unterstützungslisten für die Wahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters und des Stadtrats am 08. März 2026

